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Bürgerinformation 
 

Müllentsorgung in öffentlich 
bereitgestellten Abfallbehältern 

 

 
Wiederholt wurde festgestellt, dass im Haushalt bzw. im 
Garten anfallender Abfall über die öffentlich 
bereitgestellten Abfallbehälter z. B. in Anlagen und 
insbesondere auf den Friedhöfen entsorgt werden. 
 
Gemäß § 7 der ordnungsbehördlichen Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in der Gemeinde Nörvenich darf im Haushalt oder in 
Gewerbebetrieben angefallener Abfall nicht in 
Abfallbehälter gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder 
in Anlagen aufgestellt sind. 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und 
Liegenlassens von Müll gem. § 7 der Verordnung verletzt. 
Verstöße gegen die Vorschrift dieser Verordnung können 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Der Abfall ist ordnungsgemäß über die an der 
Wohnadresse befindlichen Restmüll- bzw. Biotonne zu 
entsorgen. 
 
Nörvenich, den 12. August 2010  
 

Gemeinde Nörvenich 
Der Bürgermeister 


